
  

 

 

LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 18.11.2014 

KT-Drucksache Nr. IX-0075/1 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2015;  
Zuschussantrag der Stiftung Theater Lindenhof Melchingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag der Stiftung Theater Lindenhof Melchingen auf Erhöhung des Zuschusses auf 
20.000,00 EUR für das Jahr 2015 wird abgelehnt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
-- 
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Die Stiftung Theater Lindenhof Melchingen hat kurzfristig mit Schreiben vom 31.10.2014 eine 
Erhöhung der jährlichen Zuschüsse für die Jahre 2015 und 2016 beantragt. Der Verwal-
tungsausschuss wurde in der Sitzung am 10.11.2014 mit KT-Drucksache Nr. IX-0075 (Tisch-
vorlage) über den Antrag informiert. Die Verwaltung sieht aufgrund der aktuellen Finanzaus-
stattung des Theaters Lindenhof derzeit keine Notwendigkeit zur Erhöhung des durch die 
Zuwendungsvereinbarung festgelegten Zuschusses. 
 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Zuwendungsvereinbarung mit dem Theater Lindenhof Melchingen 

 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.12.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0498) die 
Verlängerung der Zuwendungsvereinbarungen im kulturellen und sozialen Bereich für 
die Jahre 2013 bis 2015 beschlossen. Die Verwaltung hat auf Basis dieses Beschusses 
unter anderem mit der Stiftung Theater Lindenhof Melchingen eine Zuwendungsverein-
barung für die Jahre 2013 bis 2015 abgeschlossen. Für die Jahre 2014 und 2015 wurde 
eine jährliche Dynamisierung von 2 % vorgesehen. Im Jahr 2013 wurde ein Zuschuss in 
Höhe von 5.200,00 EUR ausbezahlt, im Jahr 2014 erhöhte sich der Zuschuss auf 
5.300,00 EUR, für das Jahr 2015 ist ein Zuschuss in Höhe von 5.450,00 EUR vorgese-
hen. 
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Die noch ein Jahr laufende Zuwendungsvereinbarung schließt eine ordentliche Kündi-
gung der Vereinbarung aus. Ein außerordentlicher Kündigungsgrund würde nur vorlie-
gen, wenn das Theater seine Tätigkeit einstellen müsste oder zum Beispiel das Haus-
haltsvolumen des Theaters um mehr als 30 % reduziert werden würde. 

 
2. Antrag der Stiftung Theater Lindenhof Melchingen 

 
Die Stiftung Theater Lindenhof Melchingen hat mit Schreiben vom 31.10.2014 die Erhö-
hung des Zuschusses für die Jahre 2015 und 2016 auf jeweils 20.000,00 EUR bean-
tragt. Der Antrag wird damit begründet, dass das Land Baden-Württemberg eine Zu-
schusserhöhung um 114.000,00 EUR avisiert hat. Voraussetzung sei allerdings, dass 
die kommunalen und regionalen Zuschussgeber ihre Zuschüsse im Gegenzug um 
ca. 57.000,00 EUR erhöhen. 
 
Im Zuschussantrag wird jedoch nicht ausgeführt, in welcher Weise die zusätzlichen Zu-
schüsse verwendet werden sollen. Aus den Rechnungsabschlüssen der letzten drei Jah-
re ist kein zusätzlicher aktueller Finanzbedarf ersichtlich. Eine darüber hinausgehende 
Prüfung war aufgrund des kurzfristig gestellten Antrages nicht möglich. 
 
Allerdings besteht nach dem Kenntnisstand der Verwaltung mittelfristig ein erheblicher 
Sanierungsbedarf bei den Gebäuden des Theaters Lindenhof. Eine Erhöhung des Zu-
schusses kann daher im Rahmen der Beratungen zur Zuwendungsvereinbarung für die 
Jahre 2016 bis 2018 diskutiert werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den aktuellen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für das 
Jahr 2015 abzulehnen und der Stiftung Theater Lindenhof mitzuteilen, dass die Bera-
tung über die Zuschusserhöhung für das Jahr 2016 im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen erfolgt. Hierzu sollte vom Antragsteller rechtzeitig eine mittelfristige Finanzplanung 
für die Jahre 2016 fortfolgende vorgelegt werden. 
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